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3 die Unterstützung der landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Produktionsgenossenschaften sowie 
der Produktionsgenossenschaften werktätiger 
Fischer bei
der Organisierung des sozialistischen Wettbewerbs, 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit,
der Entwicklung der schöpferischen Initiative der 
Werktätigen;
die Organisierung der kameradschaftlichen Zusam
menarbeit und der gegenseitigen Hilfe zwischen 
den landwirtschaftlichen und gärtnerischen Pro
duktionsgenossenschaften und den volkseigenen 
Betrieben der Landwirtschaft in der Stadt, des 
Erfahrungsaustausches zur Verallgemeinerung der 
besten Produktionserfahrungen und Leitungs
methoden in Zusammenarbeit mit der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland und der 
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe;

4. die Unterstützung bei der Ausbildung und Quali
fizierung der Genossenschaftsmitglieder, besonders 
der Frauen und der Jugend;

5. die volle Nutzung der gesamten landwirtschaft
lichen Nutzfläche und der gärtnerischen Anlagen;
die Unterstützung des Verbandes der Kleingärtner, 
Siedler und Kleintierzüchter besonders bei der Ent
wicklung ihrer Marktproduktion;

6. die Unterstützung der sozialistischen Betriebe der 
Landwirtschaft und des Gartenbaus bei der Durch
führung von Baumaßnahmen;

7. die Organisierung der erforderlichen prophylakti
schen Tierseuchenbekämpfungs- und Pflanzen
schutzmaßnahmen ;

8. die Organisierung der Instandhaltung und des Aus
baues der Anlagen zur Binnenentwässerung und 
-bewässerung;
die Unterstützung bei der Durchführung von Meli
orationsmaßnahmen der landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Produktionsgenossenschaften. der 
volkseigenen Güter und der Meliorationsgenossen
schaften;

9. die Durchführung von Schutzmaßnahmen gegen 
Waldbrand und Maßnahmen zur Verhinderung des 
Schädlingsbefalls;
die Unterstützung der landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften und der staatlichen Forst
wirtschaftsbetriebe bei der Erfüllung des Auf
forstungsplanes, der Rohholzerzeugung und -bereit- 
stellung sowie des Flurholzänbaus;

10. die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über 
die Bodenordnung und den landwirtschaftlichen 
Grundstücksverkehr;

11. die Kontrolle
der Einhaltung des Gesetzes über die landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften, der Sta
tuten in den landwirtschaftlichen und gärtnerischen 
Produktionsgenossenschaften und den Produktions
genossenschaften werktätiger Fischer;
der Verwendung von Förderungs- und Kredit
mitteln durch die Produktionsgenossenschaften ent
sprechend den Festlegungen des Kreistages und 
seiner Organe;

der pfleglichen Behandlung der den landwirtschaft
lichen und gärtnerischen Produktionsgenossen
schaften leihweise übergebenen Maschinen und Ge
räte und ihre maximale Auslastung;
der termingemäßen Erfüllung der von landwirt
schaftlichen und gärtnerischen Produktionsgenos
senschaften abgeschlossenen Verträge über die Lie
ferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und von 
Zucht- und Nutzvieh sowie des Abschlusses von 
Direktverträgen zwischen den volkseigenen Gütern, 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produk
tionsgenossenschaften und den Betrieben der 
Lebensmittelindustrie sowie den Verkaufsstellen 
des Handels;
der Einhaltung der veterinärmedizinischen Bestim
mungen auf dem Gebiet der Seuchenbekämpfung 
und die Durchführung der Pflanzenschutzmaßnah
men, die durch andere Organe der Staatsmacht an
geordnet und durchgeführt werden;
der Einhaltung der Bestimmungen über den Natur
schutz;
der Einhaltung der Bestimmungen über das Jagd- 
und Fischereiwesen.

J. Die Rechte und Pflichten auf dem Gebiet des 
Handels und der Versorgung

Die Stadtverordnetenversammlung und ihre Organe 
sind verantwortlich für:
1. die bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner der 

Stadt mit Konsumgütern,
die Versorgung der Einwohner der umliegenden 
Gemeinden mit Industriewaren, die dort nicht ge
handelt werden, auf der Grundlage des Volkswirt
schaftsplanes;
die Befriedigung der Bedürfnisse der Einwohner 
mit den tausend kleinen Dingen des täglichen Be
darfs unter Ausschöpfung aller örtlichen Reserven; 
die Ausarbeitung und Beschlußfassung des vollstän
digen Versorgungsplanes der Stadt;

2. die Mitwirkung bei der Differenzierung des Waren
umsatzes und der Warenfonds durch den Kreistag 
und seine Organe, bei der Ausarbeitung der Pläne 
für die Verkaufsstellen und Gaststätten durch die 
sozialistischen Handelsbetriebe und bei der Bedarfs
ermittlung und Sortimentsgestaltung in den Ver
kaufsstellen und Gaststätten in der Stadt;
Sie planen die Entwicklung und Spezialisierung 
des Handelsnetzes, der Gaststätten, Hotels und son
stigen Einrichtungen der gastronomischen Betreu
ung (Betriebsgaststätten usw.) sowie die Erweite
rung der Dienstleistungen des Handels und der An
nahmestellen für Reparatur- und Dienstleistungen 
Sie stimmen diesen Plan mit dem Rat des Kreises 
ab und sichern seine Durchführung sowie die recht
zeitige Übergabe von Versorgungseinrichtungen in 
den Neubaugebieten an die Handelsbetriebe;

3. die Unterstützung der Einzelhandelsbetriebe aller 
Eigentumsformen sowie der Großhandelsgesell
schaften, Niederlassungen und Auslieferungslager 
in der Stadt bei der Entfaltung der Handelstätig
keit und der kontinuierlichen Planerfüllung;
die Unterstützung der Handelsbetriebe bei der Ge
winnung zusätzlicher Arbeitskräfte aus der nicht 
berufstätigen Bevölkerung.


